
nus, daß durch Strukturveränderungen Nebenproduktionsbe- 
reiche wie Technik und Bau ausgegliedert werden, wobei auch 
eine Ausgliederung von landwirtschaftlichen Flächen möglich 
ist.

Im § 4 Abs. 2 erfolgte eine Präzisierung, um eindeutig nur sol
che Flächen in den Verkauf und die Verpachtung einzubeziehen, 
für die als staatliches Eigentum die Registratur nachgewiesen 
wird.

§ 4 Abs. 3 wurde neu formuliert. Damit sofort mit Verwertung, 
Verkauf und Verpachtung landwirtschaftlich genutzten Bodens 
begonnen werden kann, wurde bereits in der ersten Fassung des 
Gesetzentwurfes das Recht der Kreisverwaltungen festgelegt, 
die bis zur Gründung der Treuhandschaft Land- und Forstwirt
schaft handeln können.

Zur Rechtssicherheit sowie Nutzung der Mittel, die durch Ver
kauf und Verpachtung bewirtschaftet werden durch die Treu
handschaft Land- und Forstwirtschaft, wird die vorliegende Fas
sung vorgeschlagen.

Mit der im § 5 Abs. 4 veränderten Formulierung „gültiger“ Bo
denpreis soll hier eindeutig geklärt werden, daß die Beteiligung 
am Verkaufserlös höchstens bis zur Höhe des zum Zeitpunkt 
übertragenen gültigen Bodenpreises möglich ist.

Zu § 7 Abs. 1: In der ersten Fassung des Gesetzes war eine 
—-Übergangsfrist bis 31.12.1993 vorgesehen. Vom Rechtsausschuß 

wurde vorgeschlagen, eine Verkürzung dieser Übergangsfrist 
zu prüfen. Wir sind einheitlich im Ausschuß zur Auffassung ge
kommen, daß diese Übergangsfrist eine Vereinbarung zwischen 
dem Verkäufer und Käufer sein sollte. Das entspricht marktwirt
schaftlichen Prinzipien und auch der Möglichkeit, daß verschie
dene Bewerber mit unterschiedlichen Angeboten auftreten kön
nen.

In § 8 ist damit eine eindeutige Regelung getroffen, die unserer 
Meinung nach auch den Anforderungen der jeweils Betroffenen 
entspricht. In §8 wurde gleichzeitig formuliert, daß entspre
chend § 1 Abs. 6 des Treuhandgesetzes vorrangig Erlöse der 
Treuhand Land- und Forstwirtschaft für die genannten Zwecke 
eingesetzt werden sollen. Die Regelungen haben damit - davon 
gehen wir aus - den § 1 Abs. 6 des Treuhandgesetzes weiter präzi
siert.

Paragraph 9: Hier wird ein neuer Absatz 1 vorgeschlagen. Mit 
der Ausschreibung der Flächen für Verkauf und Verpachtung 
wird allen Interessenten die Möglichkeit gegeben, sich zu bewer
ben, und auch der neue Absatz 1 in § 7 kann damit voll wirksam 
werden.

Paragraph 11, neu, entspricht den sachlich-rechtlichen Rege
lungen in der Bundesrepublik Deutschland.

Wir schlagen weiterhin vor, in § 12 das Gesetz mit seiner Be
schlußfassung in Kraft zu setzen, damit sofort entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden können.

Ich darf abschließend darauf hinweisen: Die Umsetzung und 
Wirkung der rechtlichen Regelungen des Gesetzes hängen maß
geblich davon ab, daß die Treuhand Land- und Forstwirtschaft 
ihre Tätigkeit kurzfristig aufnimmt. Wir erwarten, daß das Mini
sterium für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft und die Treu
handanstalt der DDR hier sehr schnell aktiv werden - und des
halb auch der Antrag zur Bestätigung der Grundzüge der Sat
zung der Treuhand Land- und Forstwirtschaft in der heutigen 
Tagung der Volkskammer. - Danke.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

In den Dank an Sie, Dr. Watzek, für die Einbringung schließe 
ich ausdrücklich den Dank des Hohen Hauses für die Arbeit des 
Ausschusses für Ernährung ein.

Meine Damen und Herren! Zu diesem Tagesordnungspunkt 
liegen ebenfalls keine Wortmeldungen vor. Im Namen des Präsi
diums schlage ich vor, daß wir zur Abstimmung kommen. Ich bit
te um das Handzeichen derer, die diesem Entwurf ihre Zustim
mung geben möchten. - Gegenstimmen? - Keine. Enthaltun
gen? - Eine Enthaltung.

(Schwacher Beifall bei der SPD)

Damit ist dieser Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7:

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Beschluß der Volkskammer der DDR zur Übertragung von 
Vermögenswerten aus dem ehemaligen Eigentum des Vol
kes der DDR in einen Stiftungsfonds 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 143 a)

Ich bitte den Vertreter des Wirtschaftsausschusses, den Abge
ordneten Dr. Förster, das Wort zur Begründung zu nehmen.

Dr. Förster, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zum Antrag der 
CDU/DA vom 10. Juli 1990 - Beschluß der Volkskammer der DDR 
zur Übertragung von Vermögenswerten aus dem ehemaligen 
Eigentum des Volkes der DDR in einen Stiftungsfonds, Drucksa
che Nr. 143 - liegt Ihnen in der Drucksache Nr. 143 a die Be
schlußempfehlung des federführenden Wirtschaftsausschusses 
vor. Mitberatend waren der Rechtsausschuß, der Finanzaus
schuß und der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz, Energie und 
Reaktorsicherheit. Die mitberatenden Ausschüsse sahen wie 
der Wirtschaftsausschuß wesentliche Unklarheiten und Mängel 
in der Drucksache Nr. 143, wobei jedoch gleichzeitig von allen 
Ausschüssen Handlungsbedarf bezüglich eines Stiftungsrechts 
konstatiert wurde. Die Empfehlung des Wirtschaftsausschusses 
lautet deshalb:

„Die Volkskammer wolle beschließen:

1. Dem Beschluß der Volkskammer der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Übertragung von Vermögenswer
ten aus dem ehemaligen Eigentum des Volkes der DDR in 
einen Stiftungsfonds, verzeichnet in der Drucksache 
Nr. 143, wird nicht zugestimmt.

2. Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Repu
blik beauftragt den Ministerrat, die gesetzlichen Grundla
gen für die Errichtung eines Stiftungsfonds aus Anteilen 
des Treuhandvermögens und aus dem unrechtmäßig erwor
benen Vermögen der Parteien und der mit ihnen verbunde
nen Organisationen und für seine Verteilung in Stiftungs
vermögen zu schaffen.“

Der Wirtschaftsausschuß war sich sehr wohl der Tatsache be
wußt, daß die Übertragung von Treuhandvermögen in Stifungs- 
fonds nur die Ausnahme sein kann und nur in gesonderten Fäl
len erfolgen kann, z. B., wie wir hier heute gehört haben von den 
thüringischen Abgeordneten im Fall Carl-Zeiss-Jena oder in 
ähnlichen Fällen in Betracht gezogen werden kann, da ja das 
Vermögen der Treuhand durch den Staatsvertrag und durch das 
Treuhandgesetz weitgehend geregelt ist. Aus diesem Grunde ist 
hier gesetzlicher Handlungsbedarf angezeigt. - Danke.

(Beifall bei SPD und CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Ullmann:

Meine Damen und Herren! Zu diesem Tagesordnungspunkt 
liegen keine Wortmeldungen vor. Deshalb können wir sofort zur 
Abstimmung übergehen. Ich bitte zunächst diejenigen um das 
Handzeichen, die dem Entwurf zuzustimmen wünschen. - Ge
genstimmen? - Stimmenthaltungen? - Ich denke, das müssen 
wir zählen.
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